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BERUFSORDNUNG 
Dokumentationspflichten in der 
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MBO-Ä 1997 

(1) Ärztinnen und Ärzte haben über die in Ausübung ihres 
Berufes gemachten Feststellungen und getroffenen 
Maßnahmen die erforderlichen Aufzeichnungen zu 
machen.  
Diese sind nicht nur Gedächtnisstützen für die Ärztin 
oder den Arzt, sie dienen auch dem Interesse der 
Patientin oder des Patienten an einer 
ordnungsgemäßen Dokumentation. 
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MBO-Ä 1997 

(2) Ärztinnen und Ärzte haben Patientinnen und Patienten auf 

deren Verlangen grundsätzlich in die sie betreffenden 

Krankenunterlagen Einsicht zu gewähren;  

ausgenommen sind diejenigen Teile, welche subjektive 

Eindrücke oder Wahrnehmungen der Ärztin oder des Arztes 

enthalten.  

Auf Verlangen sind der Patientin oder dem Patienten Kopien 

der Unterlagen gegen Erstattung der Kosten herauszugeben. 
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DAS PATIENTENRECHTEGESETZ 
Verankerung des Arzt-Patientenverhältnisses im BGB: 
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§630c (Absatz 2, Satz 2) BGB 
Neu: Informationspflichten bei mögl. 

Behandlungsfehlern 
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§630c 
 
(2) Satz 2 
 
Sind für den Behandelnden Umstände erkennbar, die die 

Annahme eines Behandlungsfehlers begründen, hat er den 

Patienten über diese auf Nachfrage oder zur Abwendung 

gesundheitlicher Gefahren zu informieren. 
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§630c (Absatz 2, Satz 2) BGB 
Neu: Informationspflichten bei mögl. 

Behandlungsfehlern 
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§630c (Absatz 2, Satz 2) BGB 
Neu: Informationspflichten bei mögl. 

Behandlungsfehlern 
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Kann die Informationspflicht in einem 
Strafverfahren gegen mich wirken? 
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§ 630e (Absatz 1) BGB 
Aufklärungspflichten 
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§ 630e (Absatz 2, Satz 1) BGB 
Aufklärungspflichten 
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§ 630e (Absatz 2, Satz 1) BGB 
Aufklärungspflichten 

WER? 
• Aufklärungspflichtiger ist grundsätzlich für ärztliche Leistungen ein 

Arzt.  
• Die Aufklärung kann, wie bisher auch schon, nicht an das 

nichtärztliche Personal delegiert werden.  
• Neben dem die Behandlung durchführenden Arzt kann auch ein 

Arzt mit einer vergleichbaren Qualifikation die Aufklärung 
vornehmen. 

• Bei einer Operation muss z. B. die aufklärende Person die 
notwendige Befähigung und Qualifikation zur Durchführung der 
Operation haben. 
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§ 630e (Absatz 2, Satz 1) BGB 
Aufklärungspflichten 

WER? 
 Also:  
• keine Medikamentenaufklärung durch Psychologen oder Kinder- 

und Jugendlichenpsychotherapeuten, 
• keine Aufklärung über Anästhesie- oder Kontrastmittelrisiken durch 

Ärzte der Kinder- und Jugendpsychiatrie, es sei denn, sie verfügen 
über eine entsprechende Zusatzqualifikation! 
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§ 630e (Absatz 2, Satz 1) BGB 
Aufklärungspflichten 

WAS? 
• Art und Umfang, 
• Durchführung, 
• zu erwartende Folgen, 
• Risiken der Maßnahmen, 
• Notwendigkeit, 
• Dringlichkeit, 
• Eignung, 
• Erfolgsaussichten im Hinblick auf Diagnose und Therapie; 
• Alternativen zur Maßnahme, wenn mehrere medizinisch 

gleichermaßen indizierte und übliche Methoden zu wesentlich 
unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder Heilungschancen führen 
können. 
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§ 630e (Absatz 2, Satz 1) BGB 
Aufklärungspflichten 

WIE? 
• Gem. Abs. 2 hat die Aufklärung mündlich zu erfolgen. Es können 

ergänzend Unterlagen genutzt werden, die der Patient in Textform 
erhält. 

• Die Aufklärung muss für den Patienten verständlich erfolgen unter 
Berücksichtigung seines körperlichen, geistigen und seelischen 
Zustandes. 

• Bei Patienten, die der deutschen Sprache nicht hinreichend mächtig 
sind, hat die Aufklärung in einer Sprache zu erfolgen, die der Patient 
versteht.  

• In der Begründung zum Patientenrechtegesetz wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass die Kosten für eine sprachkundige Person 
oder einen Dolmetscher der Patient zu tragen hat. 
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§ 630e (Absatz 2, Satz 1) BGB 
Aufklärungspflichten 

WANN? 

• So rechtzeitig, dass der Patient seine Entscheidung über die 
Einwilligung wohlüberlegt treffen kann.  

• In der Begründung zum Gesetz wird ausdrücklich hervorgehoben, dass 
damit die zeitlichen Anforderungen, die die Rechtsprechung an die 
Aufklärung stellt, festgelegt werden sollen.  

• Eine rechtzeitige Aufklärung ist danach nicht gewährleistet, wenn der 
Patient während der Aufklärung mit einer sich anschließenden 
Durchführung des Eingriffs rechnen muss. 
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§ 630e (Absatz 2, Satz 1) BGB 
Aufklärungspflichten 

WEN? 

• Aufzuklären ist der Patient.  

• Ist dieser nicht einwilligungsfähig,  

– ist ein entsprechend Berechtigter aufzuklären und  

– dem nicht einwilligungsfähigen, aber aufnahmefähigen Patienten 
sind die wesentlichen Umstände entsprechend seinem Verständnis 
zu erläutern, soweit dies seinem Wohl nicht zuwiderläuft. 
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§ 630e (Absatz 2, Satz 2) BGB 
NEU: Überlassung der Aufklärungsdokumentation 
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§ 630f (Absatz 1) BGB 
NEU: Dokumentation der Behandlung 

E. Englert, BAG KJPP, 2015 25 



§ 630f (Absatz 1-3) BGB 
NEU: Dokumentation der Behandlung 

• Auch bisher hatte die Rechtsprechung schon betont, dass 
nachträgliche Änderungen der Dokumentation eine 
Urkundenfälschung darstellen können und somit einen 
Straftatbestand (§267 StGB) erfüllen! 

• Der Gesetzgeber fordert darüber hinaus, dass Arztbriefe in die 
Patientenakte aufzunehmen sind (Abs. 2). 

• Die bereits in der Berufsordnung fixierte Aufbewahrungsfrist 
von zehn Jahren nach Abschluss der Behandlung wird in Abs. 
3 festgeschrieben. 
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§ 630g (Absatz 1 und 2) BGB 
Einsichtnahme in die Patientenakte 
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§ 630g (Absatz 1 und 2) BGB 
Einsichtnahme in die Patientenakte 

• Neu ist die Regelung, dass dem Begehren des Patienten 
unverzüglich, also ohne schuldhaftes Verzögern, 
nachzukommen ist. 

• Ausnahmetatbestände sind: 
– erhebliche therapeutische Gründe und  
– sonstige erhebliche Rechte Dritter.  

• Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Ablehnung der 
Einsichtnahme begründet werden muss! 

• Bei der Prüfung, ob ein Einsichtnahmerecht verweigert werden 
kann oder muss, ist der Begriff „erhebliche therapeutische 
Gründe“ eng auszulegen. 
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§ 630g (Absatz 1 und 2) BGB 
Einsichtnahme in die Patientenakte 

• Dies legt die Verwendung des Wortes „erheblich“ bereits nahe. Es 
reicht demnach nicht aus, dass es aus therapeutischen Gründen 
„besser“ wäre, der Patient würde auf eine Einsichtnahme 
verzichten.  

• Vielmehr ist eine erhebliche Gefährdung der Gesundheit 
erforderlich, was nur im Ausnahmefall denkbar ist. 

• Selbst wenn im Einzelfall eine solche Gefährdung anzunehmen ist, 
kann die Einsichtnahme nicht einfach insgesamt verweigert werden.  

• Vor der vollständigen Verweigerung einer Einsichtnahme sind alle 
milderen Mittel anzuwenden, die die Wahrnehmung des 
Einsichtnahmerechts wenigstens teilweise ermöglichen.  
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§ 630g (Absatz 1 und 2) BGB 
Einsichtnahme in die Patientenakte 

• Dabei kommt insbesondere in Betracht, dass die Einsichtnahme 
durch den Patienten im Beisein einer fachkundigen Person erfolgt. 
So kann der Psychotherapeut beispielsweise einzelne Einträge 
erläutern. 

• Daher ist davon auszugehen, dass die Einsichtnahme in die Akte 
aus therapeutischen Gründen nie oder jedenfalls fast nie 
dauerhaft ausgeschlossen werden kann!  

• Beauftragt der Patient eine andere Person mit der Einsichtnahme, 
so sind erhebliche therapeutische Gründe im Sinne des Gesetzes 
eigentlich nicht denkbar. 

Bundespsychotherapeutenkammer, 2013  
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§ 630g (Absatz 1 und 2) BGB 
Einsichtnahme in die Patientenakte 

• Beachte: Der Gesetzgeber hat in der Begründung zum Gesetz 
ausdrücklich ausgeführt, dass 
„Niederschriften über persönliche Eindrücke oder subjektive 
Wahrnehmungen des Behandelnden … dem Patienten 
grundsätzlich offenzulegen sind.  
Das begründete Interesse des Behandelnden an der 
Nichtoffenlegung solcher Aufzeichnungen ist, in Abwägung zu 
dem Persönlichkeitsrecht des Patienten, im Regelfall nicht 
gegeben…“.  
 

• Das entspricht der Entwicklung der verfassungsrechtlichen 
Bewertung des Persönlichkeitsrechtes des Patienten. 
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§ 630h (Absatz 1 und 2) BGB 
Beweislast bei Haftung für Behandlungs- und Aufklärungsfehler 
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§ 630h (Absatz 3 und 4) BGB 
Beweislast bei Dokumentationsmängeln 
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Was nicht 
dokumentiert ist, 
hat auch nicht 
stattgefunden! 

…soll Schutz vor 
„Anfängerfehlern“ 
bieten. 
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§ 630h (Absatz 5) BGB 
Beweislast bei groben Behandlungsfehlern 

E. Englert, BAG KJPP, 2015 

Der grobe Behandlungsfehler ist durch die Rechtsprechung 
definiert als ein medizinisches Fehlverhalten, das aus objektiver 
Sicht bei Anlegung des für den Behandelnden geltenden 
Ausbildungs- und Wissensmaßstabes nicht mehr verständlich 
erscheint, weil der Fehler gegen gesicherte medizinische 
Erkenntnisse verstößt. 

Gleiches soll bei einem Befunderhebungsfehler gelten, wenn 
sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein deutlicher und 
gravierender Befund ergeben hätte, dessen Verkennung sich 
als grob fehlerhaft dargestellt hätte und geeignet war, den 
tatsächlich eingetretenen Gesundheitsschaden herbeizuführen. 34 



Hinweis: 
Broschüre der Bundespsychotherapeutenkammer 
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Hinweis: 
www.schweigepflicht-online.de  
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http://www.schweigepflicht-online.de/


AKTUELLE RECHTSPRECHUNG 
Neuere Gerichtsurteile 
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1. Aufklärungsgespräch auch telefonisch möglich 
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1. Aufklärungsgespräch auch telefonisch möglich 
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2. Herausgabe von Kopien der Aufzeichnungen  
i. R. einer Lehranalyse 
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2. Herausgabe von Kopien der Aufzeichnungen  
i. R. einer Lehranalyse 
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2. Herausgabe von Kopien der Aufzeichnungen  
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2. Herausgabe von Kopien der Aufzeichnungen  
i. R. einer Lehranalyse 
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